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Fragen zur Elternvertretung 1. Wer kann in den Schulelternbeirat gewählt werden? Wählbar sind alle sorgeberechtigten Eltern der Schule sowie die mit der Erziehung und Pflege minderjähriger Schüler Beauftragten. Um dieser Regelung genüge zu tun, sollten also alle Eltern schriftlich mit einem entsprechenden Hinweis über den Termin der Schulelternbeiratswahl informiert werden. (§ 10 SchulWahlO) 2. Wer ist wahlberechtigt für den Schulelternbeirat? Wahlberechtigt sind entweder – nämlich an Förderschulen und an Schulen bis einschließlich acht Klassen – alle sorgeberechtigten Eltern sowie die mit der Erziehung und Pflege minderjähriger Schüler Beauftragten., oder – an den übrigen Schulen – vier Wahlvertreterinnen oder Wahlvertreter je Klasse. Hilfen für die Wahlen zur Elternvertretung finden Sie auch unter: http://eltern.bildung-rp.de/elternarbeit.html 3. Können die Elternrechte nur von den für die Person des Kindes Sorgeberechtigten wahrgenommen werden? Nach § 37 Abs. 2 des Schulgesetzes sind Eltern im Sinne des Schulgesetzes die für die Person des Kindes Sorgeberechtigten. Nach § 37 Abs. 3 Schulgesetz ist es jedoch möglich, dass die Rechte von Sorgeberechtigten von den mit der Erziehung und Pflege Beauftragten ausgeübt werden. Voraussetzung ist hier, dass die Beauftragung der Schule schriftlich nachgewiesen wird und die Sorgeberechtigten nicht widersprechen. 4. Können Schulelternbeiratsmitglieder abgewählt oder ausgeschlossen werden? Nach § 18 SchulWahlO und § 49 Abs. 3 Satz 2 SchulG können die Schulelternsprecherin oder der Schulelternsprecher und die Stellvertreterin oder der Stellvertreter durch Beschluss des Schulelternbeirats abgewählt werden. Eine Abwahl oder auch der Ausschluss der SEB-Mitglieder ist nicht vorgesehen und daher nicht zulässig. Also behalten auch abgewählte SEB-Sprecher und Stellvertreter ihre Mitgliedschaft im SEB. 5. Scheiden ElternvertreterInnen aus dem Amt aus, wenn ihr Kind volljährig wird? Wenn ihr Kind während der Amtsperiode volljährig wird, können ElternvertreterInnen die Amtsperiode zu Ende führen. Zum Zeitpunkt der Wahl in ein Elternvertretungsgremium muss das Kind der Kandidatin oder des Kandidaten an der betreffenden Schule minderjährig sein. Die Ausscheidenstatbestände für Klassenelternvertreterinnen oder Klassenelternvertreter finden Sie in § 9, die für



Schulelternbeiratsmitglieder in § 19 und die für Regionalelternbeirat und Landeselternbeirat in § 25 der SchulWahlO. 6. Wer kann in den Landeselternbeirat bzw. Regionalelternbeirat gewählt werden? Wählbar sind alle Schulelternbeiratsmitglieder der jeweiligen Schulart des Wahlbezirks, die zum Zeitpunkt der Wahl ein Kind unter 18 Jahren an der entsprechenden Schulart haben. (§ 44 Abs. 4 bzw. § 46 Abs. 2 SchG) 7. Wer ist wahlberechtigt für den Landeselternbeirat bzw. Regionalelternbeirat? Wahlberechtigt sind die SchulelternsprecherInnen der jeweiligen Schulart des Wahlbezirks, bei Verhinderung ihre StellvertreterInnen oder ein anderes dazu gewähltes Mitglied des Schulelternbeirats. Die SchulelternsprecherInnen von Grundschulen wählen in Vorwahlen je drei WahlvertreterInnen pro Landkreis und kreisfreier Stadt.. 8. Kann ich für meine Aufgaben als ElternvertreterIn von meinem Arbeitsverhältnis freigestellt werden? Laut § 38 Abs. 2 des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes üben die gewählten Elternvertreterinnen und Elternvertreter „ein öffentliches Ehrenamt aus. Soweit sie in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen, ist ihnen auf Antrag die für die Ausübung des öffentlichen Ehrenamtes notwendige Zeit zu gewähren.“ - Soweit das Gesetz. Es liegt jedoch im Ermessen der Arbeitgeber, ob sie diese Zeit unter Fortzahlung der Bezüge gewähren oder ob sie verlangen, dass die fragliche Zeit vor- oder nachgearbeitet wird bzw. ob sie den Verdienst kürzen. Mitglieder der Regionalelternbeiräte und des Landeselternbeirats erhalten für die Teilnahme an Sitzungen Fahrkostenersatz, Tagegeld und Ersatz des Verdienstausfalls, so geregelt in § 38 Abs. 3 SchulG. 9. Schulausschuss Schulausschüsse werden an allen Schulen gebildet. In ihm sind Lehrkräfte, Schülerinnen, Schüler und Eltern vertreten. Seine Zusammensetzung, Aufgaben und Beteiligungstatbestände sind in § 48 SchulG geregelt. Seine Mitglieder sind zu allen Konferenzen (außer Zeugnis- und Versetzungskonferenzen) einzuladen. Die Wahlen zum Schulausschuss sind in §§ 32 bis 35 SchulWahlOrdnung geregelt. 10. Teilnahme an Konferenzen Die Teilnahme von Eltern an Lehrerkonferenzen ist in der Verwaltungsvorschrift „Richtlinien für die Durchführung von Sitzungen der Klassenelternversammlungen, des Schulelternbeirats und des Schulausschusses sowie die Teilnahme an Konferenzen“ unter Punkt 9 geregelt. An allen Lehrerkonferenzen (ausgenommen



Zeugnis- und Versetzungskonferenzen) haben die VertreterInnen der Eltern im Schulausschuss ein Recht auf Teilnahme. An Klassen- und Kurskonferenzen sowie Stufenkonferenzen sind darüber hinaus auch die KlassenelternsprecherInnen teilnahmeberechtigt (Punkt 9.1 und 9.2). Für die Teilnahme an Gesamtkonferenzen kann der Schulelternbeirat die Anzahl der ElternvertreterInnen verdoppeln (Punkt 9.3). 11. Welche Elternmitwirkungsrechte bestehen dem Schulträger gegenüber? Nach § 90 Abs. 2 des Schulgesetzes sollen dem Schulträgerausschuss an den Schulen des Schulträgers tätige Lehrkräfte und gewählte Elternvertreterinnen und Elternvertreter angehören. Der LEB setzt sich dafür ein, dass dieser Paragraph des Schulgesetzes in den Hauptsatzungen der Gemeinden und Landkreise berücksichtigt wird. 12. Was geschieht mit Briefen an den Schulelternbeirat, die in der Schule ankommen? Briefe an den Schulelternbeirat, die in der Schule ankommen, müssen von der Schulleitung unverzüglich an den SEB ausgehändigt werden. 13. Darf der Schulelternbeirat seine KlassenelternsprecherInnen per Email über Veranstaltungen z. B. von Parteien informieren? Ja.



14. Wie können KlassenelternsprecherInnen Einladungen oder sonstige Schreiben innerhalb der Klasse weitergeben? Am einfachsten ist die Weitergabe über einen Email-Verteiler. Wenn der nicht vorliegt, unterscheiden wir zwischen Einladungen zu Elternabenden oder



Elternstammtischen und anderen Informationen, die der KES an seine Miteltern verteilt. •



Elternabende finden immer nach einer gemeinsamen Planung und Absprache mit der Klassenleitung statt, die verbindlich an den Elternabenden teilnimmt. Deshalb ist sie/er auch verpflichtet diese Einladungsschreiben an die Eltern weiterzuleiten. Da sie immer mit Rückantwort versehen sein sollten, ist auch hier deren Unterstützung geboten.



•



Einladungen zu Elternstammtischen können auch schon von Grundschulkindern verantwortlich ausgeteilt und die Rückmeldung wieder eingesammelt werden. Lehrkräfte unterstützen dies in der Regel ganz selbstverständlich, zumal wenn sie selbst zum Elternstammtisch eingeladen werden, also vorab informiert wurden.



•



Bei sonstigen Informationsschreiben von KES an die Klasseneltern sollte der Inhalt die Art der schulinternen Weitergabe – ob mit oder ohne Umschlag - vorgeben. Briefe, die im geschlossenen Umschlag über SchülerInnen an die Miteltern verteilt werden, dürfen weder von Lehrkräften noch von der Schulleitung geöffnet werden. Im Sinne der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen KES und Klassenleitung kann diese vorab über die Verteilung informiert sein. Der Unterricht soll möglichst nicht gestört werden.



15. Darf der Schulelternbeirat eine Umfrage unter den Eltern durchführen? Nach § 40 Abs. 1 SchulG ist dem SEB die Aufgabe zugewiesen, die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule zu fördern und mit zu gestalten. Der SEB soll die Schule unterstützen, ihr Anregungen geben und Vorschläge unterbreiten, so dass sich aus diesem allgemeinen Mandat ein weites Betätigungsfeld für den SEB ergibt, sogar verbunden mit einem Initiativrecht. Falls dazu ein Meinungsbild der Eltern notwendig ist, kann es nur in Form einer anonymen Abfrage erhoben werden kann. 16. Darf der Schulelternbeirat ein Konto führen? Der Schulelternbeirat ist nicht rechtsfähig und kann kein eigenes Konto bei der Bank eröffnen. Einnahmen aus Schulfesten z. B. können auf das Konto eines Schulfördervereins erfolgen. Für zweckgebundene Einnahmen, die nur vorübergehend auf ein Konto eingezahlt werden sollen, bieten Banken auch die Möglichkeit, ein sog. offenes Treuhandkonto auf den Namen einer Person (z. B. Herr Hans Mustermann wegen Schulhofgestaltung) einzurichten. Die notwendige Transparenz ist durch eine mindestens jährliche Rechnungsprüfung sicherzustellen. Die Prüfung kann durch Lehrkräfte, der Schule, Mitglieder der Elternvertretung oder des Fördervereins erfolgen. 17. Was ist bei der Schulleiterbestellung zu beachten? Das Verfahren der Schulleiterbestellung ist in § 26 Abs. 5 SchulG geregelt. Demnach werden die Schulleiterinnen und Schulleiter bei staatlichen Schulen im Benehmen mit dem Schulträger und dem Schulausschuss (vgl. auch § 48 Abs. 2 SchulG) bestellt. Bei der Benehmensherstellung werden die schriftliche Auswahlentscheidung sowie das Bewerbungsschreiben und Angaben über den beruflichen Werdegang der ausgewählten Person vorgelegt. Für den Fall (und der ist eigentlich die Regel), dass der Schulausschuss schon in dem Verfahrensstand beteiligt wird, in dem die Auswahlentscheidung noch gar nicht getroffen ist (sog. Vorbenehmensherstellung), können das Bewerbungsschreiben und Angaben über den beruflichen Werdegang eingesehen und die Bewerber zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden. Die Teilnahme ist für die Bewerber jedoch nicht verpflichtend. Wird eine



Übereinstimmung nicht erzielt, hat die Schulbehörde den Vorschlag mit dem Schulträger und dem Schulausschuss zu erörtern.
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